
Allgemeines zum Pflegegeld 

Mehr als 390.000 Menschen in Österreich brauchen ständig Pflege. Allein diese Zahl belegt 
die Bedeutung des Problems: Pflegebedürftigkeit hat sich von einem eher individuellen 
Randphänomen zu einem Risiko für alle Mitglieder der Gesellschaft entwickelt. Österreich 
hat sich – als eines der ersten Länder – dieser Herausforderung gestellt und ein einheitliches 
Pflegevorsorgesystem geschaffen. 

Das Bundespflegegeldgesetz .  und die entsprechenden Gesetze der Länder, die mit 
Wirkung vom 1. Juli 1993 in Kraft getreten sind, brachten eine völlige Neuordnung der 
Pflegevorsorge in Österreich. Wer Pflege braucht, soll sich diese möglichst nach seinen 
Bedürfnissen selbst organisieren können. Dazu trägt das Pflegegeld bei. 

Das Pflegegeld stellt eine zweckgebundene Leistung zur teilweisen Abdeckung der 
pflegebedingten Mehraufwendungen und daher keine Einkommenserhöhung dar. Da die 
tatsächlichen Kosten für die Pflege das gebührende Pflegegeld in den meisten Fällen 
übersteigen, kann das Pflegegeld nur als pauschalierter Beitrag zu den Kosten der 
erforderlichen Pflege verstanden werden. Es ermöglicht den pflegebedürftigen Menschen 
eine gewisse Unabhängigkeit und einen (längeren) Verbleib in der gewohnten Umgebung 
(zu Hause). 

Voraussetzungen für das Pflegegeld 

Pflegegeld kann bezogen werden, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind: 

• ständiger Betreuungs- und Hilfsbedarf wegen einer körperlichen, geistigen oder 
psychischen Behinderung bzw. einer Sinnesbehinderung, die voraussichtlich 
mindestens sechs Monate andauern wird  

• ständiger Pflegebedarf von zumindest mehr als 50 Stunden im Monat  
• gewöhnlicher Aufenthalt in Österreich, wobei auch die Gewährung von Pflegegeld im 

EWR-Raum unter bestimmten Voraussetzungen möglich ist  

Die Höhe des Pflegegeldes .  wird – je nach Ausmaß des erforderlichen Pflegebedarfs und 
unabhängig von der Ursache der Pflegebedürftigkeit – in sieben Stufen festgelegt. 

Pflegebedarf 

Pflegebedarf im Sinne der Pflegegeldgesetze liegt dann vor, wenn Sie sowohl bei 
Betreuungsmaßnahmen als auch bei Hilfsverrichtungen Unterstützung brauchen. 

Betreuungsmaßnahmen sind all jene, die den persönlichen Bereich betreffen: Kochen, 
Essen, Medikamenteneinnahme, An- und Auskleiden, Körperpflege, Verrichtung der Notdurft 
oder Fortbewegung innerhalb der Wohnung. 

Hilfsverrichtungen sind solche, die den sachlichen Lebensbereich betreffen. 

Beurteilung des Pflegebedarfs 

Für die Beurteilung des Pflegebedarfs können ausschließlich folgende fünf 
Hilfsverrichtungen berücksichtigt werden: 

• Herbeischaffen von Nahrungsmitteln, Medikamenten und Bedarfsgütern des 
täglichen Lebens  

• Reinigung der Wohnung und der persönlichen Gebrauchsgegenstände  

http://www.help.gv.at/cgi-bin/system.pl?label=Bundespflegegeldgesetz
http://www.help.gv.at/Content.Node/36/Seite.360516.html


• Pflege der Leib- und Bettwäsche  
• Beheizung des Wohnraumes einschließlich der Herbeischaffung des Heizmaterials  
• Mobilitätshilfe im weiteren Sinn (z.B. Begleitung bei Amtswegen oder Arztbesuchen)  

Bei der Beurteilung des Pflegebedarfs werden Zeitwerte für die erforderlichen 
Betreuungsmaßnahmen und Hilfsverrichtungen berücksichtigt und zu einer 
Gesamtbeurteilung zusammengefasst. 

Werden auch andere pflegebezogene Leistungen bezogen, werden diese zur Vermeidung 
von Doppelleistungen auf das Pflegegeld angerechnet und vermindern somit den 
Auszahlungsbetrag. Dazu gehören beispielsweise: 

• Pflege- oder Blindenzulage nach den Sozialentschädigungsgesetzen  
• erhöhte Familienbeihilfe .  für erheblich behinderte Kinder  

 

Pflegegeldantrag – Sozialversicherungsanstalt der Bauern: 

Pflegegeldantrag – Pensionsversicherungsanstalt: 
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